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AGB Eigenverbrauch ab Stromerzeugungsanlagen des EWN 
 
1. Gegenstand und Geltungsbereich 

1.1 Gegenstand 
1Gegenstand der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (nachfolgend «AGB») ist die Lieferung von elektrischer Ener-
gie durch das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (nachfol-
gend «EWN») an den Kunden ab einer Stromerzeugungsanlage 
für den Eigenverbrauch. 
2Der Kunde ist nur berechtigt, die Energie zu den vertraglich be-
stimmten Zwecken zu verwenden. 
3Ohne ausdrückliche Bewilligung des EWN ist der Kunde nicht be-
rechtigt, Energie an Dritte abzugeben, ausgenommen an Unter-
vermieter von Wohnungen. Auf den vom EWN erhobenen Preisen 
dürfen dabei keine Zuschläge erfolgen. 

1.2 Kunde 
1Als Kunde im Sinne dieser AGB gilt jeder Endverbraucher, wel-
cher durch EWN mit elektrischer Energie im Eigenverbrauch aus 
einer Stromerzeugungsanlage des EWN beliefert wird.  
2Nicht als Kunden gelten Mieter, welche ihren Energiebezug dem 
Vermieter entgelten. Der Weiterverkauf von elektrischer Energie 
ist unter Art. 1.1 Abs. 3 geregelt. 

2. Energielieferung 

2.1. Regelmässigkeit der Energielieferung / Ein- 
 schränkungen 

1Der Kunde hat unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestim-
mungen keinen Anspruch auf Entschädigung für mittelbaren oder 
unmittelbaren Schaden, der entsteht aus: 

a) Spannungs- und Frequenzschwankungen irgendwelcher 
Art und Grösse oder störenden Oberschwingungen; 

b) Unterbrechungen oder Einschränkungen der Energieab-
gabe sowie aus der Einstellung der Energielieferung. 

2.1 Einstellung der Energielieferung infolge Kunden-
verhalten 

1Das EWN ist berechtigt, nach vorheriger Mahnung und entspre-
chend schriftlicher Anzeige die Energielieferung einzustellen, 
wenn der Kunde 

a) elektrische Einrichtungen oder Geräte benutzt, die den an-
wendbaren Vorschriften nicht entsprechen oder aus ande-
ren Gründen Personen oder Sachen gefährden; 

b) rechtswidrig Energie bezieht; 
c) den Beauftragten des EWN den Zutritt zu seiner Anlage 

oder Messeinrichtung nicht ermöglicht; 
d) seinen Zahlungsverpflichtungen für den Energiebezug nicht 

nachgekommen ist oder keine Gewähr besteht, dass zu-
künftige Energierechnungen bezahlt werden; 

e) in schwerwiegender Weise gegen wesentliche Bestimmun-
gen dieser AGB verstösst. 

2Mangelhafte elektrische Einrichtungen oder Geräte, von denen 
eine beträchtliche Personen- oder Brandgefahr ausgeht, können 
durch Beauftragte des EWN oder durch das Eidgenössische 
Starkstrominspektorat ESTI ohne vorherige Mahnung abgetrennt 
oder plombiert werden. 
3Bei vorsätzlicher Umgehung der Preisbestimmungen durch den 
Kunden oder dessen Beauftragten sowie bei widerrechtlichem 
Energiebezug hat der Kunde die zu wenig verrechneten Beträge 
in vollem Umfang samt Zinsen und einer Entschädigung für die 
verursachten Umtriebe zu bezahlen. Das EWN behält sich vor, in 
solchen Fällen Strafanzeige zu erstatten. 
4Die Einstellung der Energielieferung durch das EWN befreit den 
Kunden nicht von der Zahlungspflicht für ausgestellte Rechnun-
gen oder von der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten gegenüber 
dem EWN. Aus der Einstellung der Energielieferung durch das 
EWN entsteht dem Kunden kein Anspruch auf Entschädigung ir-
gendwelcher Art. 

3. Feststellung des Energiebezugs 

3.1. Messeinrichtungen 
1Die für die Messung der Energie notwendigen Zähler und ande-
ren Einrichtungen werden vom EWN geliefert und montiert. Die 
Zähler und Messeinrichtungen bleiben im Eigentum des EWN und 
werden auf dessen Kosten instand gehalten. Der Liegenschafts-
eigentümer bzw. Kunde erstellt auf eigene Kosten die für den An-
schluss der Messeinrichtungen notwendigen Installationen nach 
Anleitung des EWN. Überdies stellt er dem EWN den für den Ein-
bau der Messeinrichtungen und der Zählapparate erforderlichen 
Platz kostenlos zur Verfügung. Allfällige Verschalungen, Nischen, 
Aussenkästen usw., die zum Schutz der Apparate notwendig sind, 
werden vom Kunden bzw. Liegenschaftseigentümer auf seine 
Kosten erstellt. 
2Die Kosten der Montage und Demontage der im Grundangebot 
vorgesehenen Zähler und Messeinrichtungen gehen zulasten des 
EWN. Ist gemäss den Anforderungen des Kunden oder aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben die Montage zusätzlicher oder besonderer 
Messeinrichtungen (wie Lastgangmessung) bzw. entsprechende 
Kommunikationsanschlüsse notwendig, so gehen die entspre-
chenden Mehrkosten für Installation und Betrieb zu dessen Las-
ten. 
3Werden Zähler und andere Messeinrichtungen ohne Verschul-
den des EWN beschädigt, so gehen die Kosten für Reparatur, Er-
satz und Auswechslung zulasten des Kunden. Zähler und Mess-
einrichtungen dürfen nur durch Beauftragte des EWN plombiert, 
entplombiert, entfernt oder versetzt sowie ein- oder ausgebaut 
werden, und nur diese dürfen die Energiezufuhr zu einer Anlage 
durch Ein- oder Ausbau der Messeinrichtungen herstellen oder 
unterbrechen. Wer unberechtigterweise Plomben an Messinstru-
menten beschädigt oder entfernt oder wer Manipulationen vor-
nimmt, welche die Genauigkeit der Messinstrumente beeinflus-
sen, haftet dem EWN für den daraus entstandenen Schaden und 
trägt die Kosten der notwendigen Revisionen und Nacheichun-
gen. Das EWN behält sich vor, in solchen Fällen Strafanzeige zu 
erstatten. 
4 Messeinrichtungen wie Unterzähler, welche sich im Eigentum 
des Kunden befinden und für die Weiterverrechnung an Dritte die-
nen, sind von diesem auf eigene Kosten nach den Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über das Messwesen sowie den entspre-
chenden Ausführungsvorschriften und Verordnungen zu unterhal-
ten und periodisch amtlich prüfen zu lassen. 
5Der Kunde kann jederzeit auf eigene Kosten eine Prüfung der 
Messeinrichtungen durch ein amtlich ermächtigtes Prüforgan ver-
langen. In Streitfällen ist der Befund des Bundesamts für Metrolo-
gie und Akkreditierung massgebend. Werden bei den Prüfungen 
Fehler an den Messeinrichtungen festgestellt, so trägt das EWN 
die Kosten der Prüfungen einschliesslich der Auswechslung der 
Messeinrichtungen. 
6Messapparate, deren Abweichungen die gesetzlichen Toleran-
zen nicht überschreiten, gelten als korrekt messend. Dies gilt 
ebenfalls für Umschaltuhren, Sperrschalter, Rundsteuerempfän-
ger usw. mit Differenzen bis +/- 30 Minuten auf die Uhrzeit. 
7Die Kunden sind verpflichtet, festgestellte Unregelmässigkeiten 
in der Funktion der Mess- und Schaltapparate dem EWN unver-
züglich anzuzeigen. 
3.2. Messung 
1Für die Feststellung des Energieverbrauchs sind die Angaben 
der Zähler und Messeinrichtungen des EWN massgebend. Das 
Ablesen der Zähler und die Wartung der übrigen Messeinrichtun-
gen erfolgen durch Beauftragte des EWN oder durch Fernable-
sung. Das EWN kann die Kunden ersuchen, die Zähler selbst ab-
zulesen und die Zählerstände dem EWN mit dem abgegebenen 
Formular zu melden. 
2Bei festgestelltem Fehlanschluss oder bei Fehlanzeige einer 
Messeinrichtung wird der Energiebezug des Kunden soweit mög-
lich aufgrund der durchgeführten Prüfung ermittelt. Lässt sich das 
Mass der Korrektur durch eine Nachprüfung nicht bestimmen, so 
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wird der Bezug unter angemessener Berücksichtigung der Anga-
ben des Kunden vom EWN festgelegt. Dabei ist vom Verbrauch 
in vorausgegangenen, vergleichbaren Perioden auszugehen. Die 
inzwischen eingetretenen Veränderungen der Anschlusswerte 
und Betriebsverhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
3Kann die Fehlanzeige einer Messapparatur nach Grösse und 
Dauer einwandfrei ermittelt werden, so hat das EWN die Abrech-
nungen für diese Dauer, jedoch höchstens für die letzten 5 Jahre, 
entsprechend zu bereinigen. Kann der Zeitpunkt des Eintretens 
der Störung nicht festgestellt werden, so wird die Abrechnung für 
die beanstandete Ableseperiode angepasst.  
Art. 3.1 Abs. 3 bleibt vorbehalten. 
4Treten in einer Installation der Kunden Verluste durch Erd-
schluss, Kurzschluss oder andere Ursachen auf, so hat der Kunde 
keinen Anspruch auf eine Anpassung des registrierten Energie-
verbrauchs. 

4. Verrechnung 

4.1. Rechnungsstellung und Zahlung 
1Die Rechnungsstellung an den Kunden erfolgt in regelmässigen 
Zeitabständen. Das EWN kann zwischen den Zählerablesungen 
Teilrechnungen in der Höhe des voraussichtlichen Energiebezugs 
stellen. Bei wiederholtem Zahlungsverzug oder wenn berechtigte 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen, kann das 
EWN vom Kunden angemessene Vorauszahlung oder Sicherstel-
lung verlangen, Münz- oder andere Prepaymentzähler einbauen 
oder monatlich bzw. wöchentlich Rechnung stellen. Münzzähler 
können vom EWN so eingestellt werden, dass ein angemessener 
Teil der eingeworfenen Münzen zur Tilgung bestehender Forde-
rungen aus Energielieferungen des EWN übrig bleibt. Die Kosten 
für den Ein- und Ausbau der entsprechenden Zähler sowie für zu-
sätzliche Aufwendungen in diesem Zusammenhang gehen zulas-
ten des Kunden. 
2Die Rechnungen sind vom Kunden innert 30 Tagen nach Zustel-
lung ohne jeglichen Abzug mit dem zugestellten Einzahlungs-
schein oder mit Bank- oder Postauftrag zu begleichen. Die Bezah-
lung der Rechnungen in Raten ist nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des EWN zulässig. Auf Wunsch des Kunden können 
die Zahlungen auch mittels elektronischer Rechnungen  
(E-Rechnung) oder Lastschriftverfahren (LSV) erfolgen. 
3Bei Zahlungsverzug erfolgt nach unbenutztem Ablauf der Zah-
lungsfrist eine erste Mahnung an den Kunden mit einer weiteren 
Zahlungsfrist von 10 Tagen und dem Hinweis auf die Verrechnung 
von Mahngebühren im Falle einer weiteren Mahnung. Wird der 
ersten Mahnung nicht Folge geleistet, so erfolgt eine zweite Mah-
nung mit einer letzten Zahlungsfrist von 5 Tagen und dem Hinweis 
der Unterbrechung der Energielieferung bei erneutem Ausbleiben 
der Zahlung. 
4Nach Ablauf der Zahlungsfrist werden dem Kunden die durch den 
Zahlungsverzug verursachten zusätzlichen Aufwendungen 
(Mahngebühren, Porto, Inkasso, Ein- und Ausschaltungen usw.) 
in Rechnung gestellt. 
5Die Mahngebühren werden wie folgt festgelegt: Bei der ersten 
Zahlungserinnerung oder Mahnung werden keine Gebühren er-
hoben. Für jede allfällige weitere Mahnung beträgt die Mahnge-
bühr Fr. 40.-- plus MwSt., hinzu kommen allfällige Inkasso- und 
Betreibungskosten. 
 

6Bei allen Rechnungen und Zahlungen können Fehler und Irrtü-
mer nachträglich während 5 Jahren ab Fälligkeit berichtigt wer-
den. 
7Bei Beanstandungen der Energiemessung ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Zahlung der Rechnungsbeträge und die Leistung 
von Akontozahlungen zu verweigern. Bestrittene Forderungen ge-
genüber dem EWN dürfen nicht mit dessen Guthaben aus Netz-
nutzung oder Energielieferungen verrechnet werden. 

5. Beendigung des Rechtsverhältnisses 
1Dem EWN ist unter Angabe des genauen Zeitpunkts Meldung zu 
erstatten. 

a) Vom Verkäufer bei Eigentumswechsel einer Liegenschaft 

mit Adressangabe des Käufers. 
b) Vom wegziehenden Mieter bei Wegzug aus gemieteten 

Räumen, mit Angabe der neuen Wohnadresse. 
c) Vom Vermieter bei Mieterwechsel einer Liegenschaft. 
d) Vom Eigentümer der verwalteten Liegenschaft bei Wechsel 

in der Person oder Firma, welche die Liegenschaftsverwal-
tung besorgt, mit Angabe deren Adresse. 

2Energieverbrauch und allfällig weitere Kosten und Umtriebe, die 
nach Beendigung des Rechtsverhältnisses oder in leer stehenden 
Mieträumen und unbenutzten Anlagen entstehen, gehen zulasten 
des Eigentümers der entsprechenden Liegenschaft. 
3Bei Ausserbetriebnahme von Messeinrichtungen behält sich das 
EWN vor, auf Kosten des Kunden geeignete Massnahmen zu tref-
fen, um eine unbefugte oder unkontrollierte Wiederinbetrieb-
nahme zu verhindern. 

6. Datenschutz 
1 EWN wird die im Zusammenhang mit der Durchführung der ver-
traglichen Beziehung erhobenen oder zugänglich gemachten Da-
ten zum Zweck der Datenverarbeitung unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeiten und nutzen. Die 
Kundendaten dürfen innerhalb der EWN-Gruppe verwendet wer-
den. EWN ist berechtigt, insbesondere für die Erfassung, Bilan-
zierung und Abrechnung der Energielieferung Verbrauchs-, Ab-
rechnungs- und Vertragsdaten an Dritte in dem Umfang 
weiterzugeben, wie dies zur ordnungsgemässen technischen und 
kommerziellen Abwicklung der Energielieferung erforderlich ist. 

7. Schlussbestimmungen 

7.1. Vertragsänderungen 
1Ergänzungen und Änderungen des Vertragsverhältnisses sind 
nur gültig, wenn sie von den Vertragsparteien schriftlich vereinbart 
werden. 

7.2 Änderungen der AGB 
1EWN ist berechtigt, die AGB jederzeit ganz oder teilweise zu än-
dern oder zu ergänzen. Die Kunden werden darüber in geeigneter 
Weise informiert. Künftige Änderungen oder Ergänzungen dieser 
AGB gelten als genehmigt, wenn der Kunde diesen nicht innert 30 
Tagen nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht. 

7.3. Salvatorische Klausel 
1Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages bzw. dessen Ver-
tragsbestandteile lückenhaft, rechtlich unwirksam oder aus 
Rechtsgründen undurchführbar sein, so wird die Geltung des Ver-
tragsverhältnisses im Übrigen davon nicht berührt. Die Vertrags-
parteien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, 
welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirt-
schaftlich möglichst gleichwertige Regelung ersetzt. 

7.4. Informationsaustausch und Mitteilungen 
1Jede Vertragspartei stellt der anderen diejenigen Informationen 
zur Verfügung, welche in guten Treuen für die Zwecke des Ver-
trages verlangt werden können(siehe Art. 5 Abs. 1). 
2Im Sinne einer einvernehmlichen und konstruktiven Zusammen-
arbeit sind die Parteien bestrebt, sich möglichst frühzeitig über 
vertragsrelevante Aspekte zu informieren und auf einen offenen 
und transparenten Informationsaustausch hinzuwirken. 

7.5. Haftung 
1Die Haftung des EWN gegenüber dem Kunden richtet sich grund-
sätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Obligationen-
rechts. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen ist eine Haftung des 
EWN für reine Vermögensschäden, indirekte Schäden bzw. Fol-
geschäden sowie für entgangenen Gewinn ausgeschlossen. 
2Eine Haftung des EWN für Schäden gegenüber dem Kunden 
oder Dritten im Zusammenhang mit einer unsachgemässen  
oder gegen die vorliegenden Vorgaben verstossenden Energie-
lieferung ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 
3Insbesondere ausgeschlossen ist die Haftung für fehlerhafte Ver-
rechnungen gegenüber anderen Abnehmern im Eigenverbrauch, 
die im Zusammenhang mit Fehlern gem. Art. 3.1 und Art. 3.2 ent-
standen sind, die die Kunden zu verantworten haben. 
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7.6. Übertragung des Vertrages 
1Das EWN ist jederzeit berechtigt, das vorliegende Vertragsver-
hältnis oder Rechte und Pflichten daraus auf Dritte zu übertragen, 
insbesondere an bestehende oder zukünftige für diesen Ge-
schäftsbereich zuständige Konzerngesellschaften, an denen das 
EWN - direkt oder indirekt - die stimm- oder kapitalmässige Kon-
trolle behält. 
2Da die Energielieferung resp. die Erzeugung mit dem Grundstück 
bzw. den angeschlossenen Gebäuden verbunden ist, verpflichtet 
sich der Kunde resp. Eigentümer, das vorliegende Vertragsver-
hältnis im Falle von Handänderungen mit allen Rechten und 
Pflichten auf die neue Eigentümerschaft zu übertragen (inkl. Ver-
pflichtung zur Weiterübertragung). 

7.7. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
1Das Vertragsverhältnis untersteht schweizerischem Recht. 
2Bei Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit dem vor-
liegenden Vertragsverhältnis sind die Vertragsparteien bemüht, 
eine einvernehmliche Lösung anzustreben und in jedem Fall zu-
nächst das direkte Gespräch zu suchen.  
3Sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Absichts-
erklärung sind ausschliesslich durch das zuständige Gericht in 
Stans zu beurteilen, unter Vorbehalt allfälliger kantonaler und eid-
genössischer Rechtsmittel. 

7.8 Inkrafttreten 
1Diese AGB treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 


